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„Einfache Tätigkeiten“ , Entgeltgruppe 6 ( EG 6 )

Grundlagenbeherrschung


Strahlenschutz







Einstelltechnik, Anatomie







Untersuchungstechniken







Gerätekunde







RIS Kenntnisse







RIS/PACS ( falls vorhanden )







Qualitätskontrolle

Verhalten:
Kollegialität 

  





Pflichtbewusstsein,  Verlässlichkeit







Freundlichkeit im direkten Umgang, am Telefon etc

Ordnungsprinzipien am Arbeitsplatz kennen + einhalten 

( Materialvorräte, Sauberkeit etc )

Hygienemaßnahmen kennen + einhalten
bei Berufsanfängern: Arbeiten unter Anleitung erfahrener KollegenInnen

Begründung der Eingruppierung in EG 6

Die MTRA unterliegt gesetzlichen Regelungen in Form von StrSchV und der RöV und erwirbt mit erfolgreichem Abschluss der Ausbildung als Einzige die Fachkunde. 

Alle anderen - in den Strahlenfächern Tätigen ( Radiologe, Strahlenonkologe, Nuklearmediziner, Teilradiologe, Arzthelferin )- müssen dies als Zusatzqualifikation erwerben. 

Aus der Laboratoriumsmedizin ist keine gesetzliche Regelung  als Alleinstellungsmerkmal bekannt.

Die Nicht-MTRA – will sie z.B. in der Röntgendiagnostik tätig werden- erwirbt mit einem 120 Std Kurs die Berechtigung unter Aufsicht Röntgenaufnahmen anzufertigen um dann nach gesetzlichen Vorgaben ihre erworbenen Kenntnisse  im Strahlenschutz alle 5 Jahre zu aktualisieren.  

Die Aktualisierung gemäß § 18a RöV (§ 30 StrSchV  ) erfolgt ohne Erfolgskontrolle und kann auch in Form einer Unterweisung durch einen Fachkundigen erfolgen. 

Die Aktualisierung der Fachkunde der MTRA gemäß und § 18a RöV ( § 30 StrSchV  ) erfolgt auch alle 5 Jahre jedoch in Form eines 8 stündigen Kurses ( s. Fachkunderichtlinie ) jeweils nach RöV und StrSchV mit Erfolgskontrolle.

.

Dies untermauert ganz eindeutig o.g. Alleinstellungsmerkmal. 

In der Laboratoriumsmedizin ist eine regelmäßige Fortbildung , faktisch verbunden  mit dem Erhalt der Berufserlaubnis nicht bekannt.

Ein automatischer Aufstieg für Berufsanfänger nach EG 8 hat nach 6 Monaten zu erfolgen.

„gehobene Tätigkeiten“ , EG 8 mit Leistungszulagen und Wechsel in höhere EG 

Fachkompetenz bei :



konv. Rö ( konv./digital ), Einstelltechniken

Empfehlungen geben bei der techn. Durchführung

( s. MTA Gesetz ) sowohl an Kollegen als auch junge Radiologen

Angio und/oder Schnittbild







RIS/PACS incl. Besonderheiten







Qualitätskontrollen durchführen

Organisation am Arbeitsplatz


Einarbeitung neuer KollegenInnen


Zeitmanagement

Untersuchungsvorbereitungen 







Materialkunde 

Verhalten/soziale Kompetenz:
Eigenverantwortung für + an dem Arbeitsplatz, Korrektheit



Vorbild,

Verläßlichkeit, Zuverlässigkeit, 







Eigen-/Fremdmotivation


Weitere Gedanken :

Der sichere Wechsel zu unterschiedlichen Geräten, unterschiedlichen Bedienerphilosophien

und Methoden gehört zu den Grundvoraussetzungen für das Funktionieren einer guten radiologischen Abt. mit Qualitätsanspruch. Die motivierte, in den Strahlenfächern gut ausgebildete MTRA ist Teil dieses Anspruches, der Flexibilität fordert. 

Die qualitative Aufrechthaltung eines Standards zeigt sich häufig in den Stunden ausserhalb der Kernarbeitszeit wo breitgefächertes Wissen und sicherer Umgang mit den Modalitäten gefordert sind und die MTRA ohne Aufsicht für die technische Durchführung der Untersuchung verantwortlich ist. 

Der Bereich der Teleradiologie und die u.a. in § 3, Abs.4  geforderten Voraussetzungen zum Betrieb einer Röntgeneinrichtung untermauern darüber hinaus die besondere Stellung einer MTRA. 

„anspruchsvolle Tätigkeiten“ ( ggfs. Bereichsleitung )

erweiterte Fachkompetenz 

„Gerätebeauftragte“ (anerkannter Ansprechpartner) besonderes Fachwissen/Hintergrundwissen erlangt durch Erfahrung , Gespräche mit Technikern, anderen Kollegen, Radiologen etc



Materialbewirtschaftung


Zusatzqualifikationen durch FB


Tutor f. MTRA SchülerInnen

Verhalten/soziale Kompetenz:

erhöhte Einsatzbereitschaft



kompetente Einarbeitung 


Vorbildfunktion (Teamfähigkeit, Kollegialität )



moderate Umgangsform auch in Stresssituationen


kompetenter Partner für den Radiologen

Organisation/Administration
Bestellwesen


Kontrollfunktion



Materialwirtschaft


Systemadministrator


Dienstplanung


MA Gespräche

ltd. MTRA , EG 10, EG 11

aufbauend auf Inhalt „anspruchsvolle Tätigkeiten“

übergeordnete Organisation/Administration


Managementfunktion

Bestellwesen




Controlling




Materialwirtschaft




Systemadministrator




Dienstplanung




Personalführung

Betriebswirtschaftl. Aspekte
Haushaltsplanung


Personalplanung


Budgetverantwortung

weitere Tätigkeitsfelder
Bauplanung


( MA- ) Krisenmanagement 

weitere Gedanken: 

1.Die Ausprägung der Leitungsfunktion hängt nicht nur stark von der Gruppengröße ab

sondern auch von den zu erledigenden Aufgaben, d.h. klare Definition der Aufgaben.

2.Die Ausprägung der Leitungsfunktion in großen Häusern hat wenig  mit den Ausbildungsinhalten zu tun, die in der Ausbildung vermittelt wurden.

(
3.Zusatzqualifikationen ( Personalmanagement, betriebswirtschaftl. Kenntnisse etc ) müssen verpflichtend sein um diese Tätigkeit auszuüben.

Forderung: 

AbteilungsleiterIn einer Radiologie müssen Schulung erfahren 

Lehr MTRA

Ausbildungsplanung

Unterrichtserteilung

Leistungskontrollen; 

Leitung von Schulkonferenzen;

Organisation und Leitung von Prüfungswesen

Zusatzqualifikationen ( gilt für alle Stufen ab EG 8)

FB besuchen und darüber referieren

FB gestalten

Unterricht gestalten

Weiterbildungen absolvieren ( richtet sich nach dem jeweiligen Aufgabenspektrum)

BWL Kenntnisse erlangen ( für ltd. MTRA )

Systemadministrator ( als Hauptaufgabe in großen Abt.)

QM

( DRG Kenntnisse, berufspolitisches Interesse )

Offene Fragen: 

Wie wird erreicht, dass die Zahl der  gut bezahlten Stellen in einer Abteilung auch wächst, wenn die Mitarbeiter entsprechend gut sind und sich bewährt haben?
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VEREINIGUNG MEDIZINISCH -TECHNISCHER BERUFE IN DER DRG
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